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EUROPÄISCHER KONVENT 
DAS SEKRETARIAT 

Brüssel, den 31. Mai 2002 (03.06) 
(OR. en/fr) 

  CONV 68/02 
 
 
VERMERK 
des Präsidiums 
für den Konvent 
Betr.: Die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas 
 
 

1. Das Präsidium beabsichtigt, einen Teil der Tagung des Konvents am 6./7. Juni einem ersten 

Gedankenaustausch über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Architektur Euro-

pas zu widmen. Als Beratungsgrundlage kann den Mitgliedern des Konvents das Dokument 

CONV 67/02 dienen, das einen Überblick über die derzeitigen Regelungen in den Parlamen-

ten der Mitgliedstaaten vermittelt und in dem die verschiedenen Vorschläge aufgeführt sind, 

die bisher zur Verbesserung der Koordinierung zwischen den einzelstaatlichen Parlamenten 

bzw. in Bezug auf neue institutionelle Strukturen unterbreitet wurden. 

 

2. Diese Debatte soll dem Konvent Gelegenheit bieten, der Gruppe, die sich eingehender mit 

dieser Frage beschäftigen wird, vorab einige Leitlinien zu geben. In diesem Zusammenhang 

wäre es hilfreich, wenn die Mitglieder des Konvents ihre Beiträge auf folgende Fragen aus-

richten würden: 

 

i) Wie können die einzelstaatlichen Parlamente in ihrer entscheidenden Rolle bei der 

Gewährleistung der demokratischen Legitimität des Handelns der Union unterstützt 

werden? 

 

ii) Die Regelungen für die Kontrolle der von den Regierungen im Rat vertretenen Stand-

punkte durch ihre einzelstaatlichen Parlamente unterscheiden sich von Mitgliedstaat zu 

Mitgliedstaat. Wäre es von Nutzen zu beurteilen, welche Regelungen am besten funkti-

onierten, und "bewährte Praktiken" auszutauschen, obwohl dies natürlich gänzlich in die 

einzelstaatliche Zuständigkeit fällt? 
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iii) Wäre es sinnvoll, die bestehenden Mechanismen für die Zusammenarbeit zwischen den 

einzelstaatlichen Parlamenten zu verstärken? Und für die Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Parlament? 

 

iv) Wäre es zweckmäßig, eine kollektive Vertretung der einzelstaatlichen Parlamente in 

einem neuen Organ vorzusehen? Wenn ja, in welcher Zusammensetzung und mit wel-

chen Zuständigkeiten? 

 

v) Wäre es angebracht, eine obligatorische Anhörung der einzelstaatlichen Parlamente 

vorzusehen für den Fall, dass eine Ausweitung der Zuständigkeiten ins Auge gefasst 

würde? Wenn ja, in welcher Form? 

 

 

________________________ 

 


